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Städte- und Gemeindebund
Brandenburg
Stephensonstraße 4

14482 Potsdam
mail@stqb-brandenburq.de

Potsdam, den 20. Ap¡il 2012

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)
Hier: Anwendungshinweise zu $ 3 Absatz 4 AsylbLG

Rundschreiben 5/2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach $ 3 Absatz 4 AsylblG sollen den Leistungsempfängern in der Regel Leis-
tungen in Geld oder Geldeswert persönlich ausgehändigt werden. Somit be-

stimmt Absatz 4 die grundsätzliche Art und Weise der Auszahlung, dle Übenruei-

sung auf Bankkonten in Ausnahmefällen ist zulässig.

Eine Ausnahme ist etwa dann zulässig, wenn die persönliche Aushändigung der
Leistungen aufgrund von Personalmangel oder großer Entfernung der Behörde

von der Unterkunft des Leistungsberechtigten mit außergewöhnlichen venrual-

tungsorganisatorischen Schwierigkeiten verbunden ist.

lnsbesondere aufgrund der defteitig verstärkten Unterbringung von Leistungsbe-
rechtigen in Wohnungen ist eine Übenrueisung auf Bankkonten zulässlg.

Sprechen sachliche Gründe gegen eine bargeldlose Uberweisung und für eine
persönliche Vorsprache des Leistungsberechtigten zur persönlichen Aushändi-
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gung an einem anderen Ort als die private Wohnung sind die entstehenden
Fahrkosten als,,sonstige Leistung" nach g 6 Satz 1 AsylbLG zu erstatten.

Diese Fahrkosten sind auch nicht im Taschengeldbetrag des g 3 Absatz I Satz 4
AsylbLG enthalten, da dieser Geldbetrag für die Befriedigung von indlviduellen,
sozialen und kommunikativen Bedürfnissen vorgesehen ist,

Sofern Leistungsberechtigte im Besitz eines Monatstickets sind, welches im
Rahmen von sozialen landkreis- bzw. stadtinternen Angeboten, auch unter Zah-
lung eines Elgenanteils, gewährt wurde, erfolgt keine Erstattung der Fahrtkosten.
Hier ist bereits ein Fahrkostenanteil für die Erfüllung von Sonderbedarfen wie
Fahrten zur Sozialbehörde enthalten.

lch bitte Sie um Kenntnisnahme und Beachtunq.

l\lit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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